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Örtliche Richtlinien KDU

KDU: Mit Analyse & Konzepte kein schlüssiges Konzept in.....  

 Elo-Forum » Forum » ALG II » Kosten der Unterkunft »

Sie verwenden einen veralteten Browser (Chrome 36) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen

dieser Webseite nutzen.

Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können.


Hier der Ganze Artikel der Linken in Schleswig Holstein: KdU-Kürzungsversuche: Linke SE-Kreistagsfraktion trifft HH-

Bürgerschaftsfraktion

(http://www.linke-sh.de/nc/politik/schleswig_holstein_news/detail/browse/4/zurueck/aktuell/artikel/kdu-kuerzungsversuche-linke-se-kreistagsfraktion-trifft-

hh-buergerschaftsfraktion-1/)

Hier noch eine Stellungnahme der Firma zu dem Urteil von Dessau. Eine Bewertung dazu spare ich mir. Diese soll sich jeder selber

machen.

Analyse___Konzepte_-_Anmerkungen_zum_Urteil_SG_Dessau-Rosslau_S_11_AS_2430_11.pdf

(https://www.analyse-konzepte.de/fileadmin/aundk/KdU-Infos/Analyse___Konzepte_-_Anmerkungen_zum_Urteil_SG_Dessau-

Rosslau_S_11_AS_2430_11.pdf)

Quantux
[Gast]

KDU: Mit Analyse & Konzepte kein schlüssiges Konzept in.....
14. April 2013

Urteil vom Sozialgericht Dessau-Roßlau vom 17.08.2012 (S 11 AS 2430/11). Dieses Gericht hatte im März 2012 in einer

einstweiligen Anordnung schon erkannt, dass das Vorgehen der Firma Analyse & Konzepte im Fall "Wittenberg" nicht zu

einem schlüssigen Konzept geführt habe und hat mit diesem Urteil nochmals und erweitert bestätigt, warum das

Vorgehen der o.g. Firma nicht zu einem schlüssigen Konzept führt.

Damit ist das Strickmuster dieser zweifelhaften Firma vor aller Augen gescheitert, denn die Schwächen, die das

Gericht anführt, lassen sich auch in allen anderen KdU-Konzepten dieser Firma finden - und noch viel mehr. Damit sind

die "schlüssigen Konzepte" von z. B. Segeberg, Pinneberg, Ostholsteinkreis, Rheinkreis Neuss, Rügen,

Vogtlandkreis, Meißen und vielen anderen, obsolet geworden. Die Landkreisverwaltungen haben viel Geld hingelegt,

um ein Gefälligkeitsgutachten zu bekommen. Es hat ihnen nichts genützt. Mit diesem Urteil stehen sie wieder am Anfang.

Vorausgesetzt, es gibt rührige Kommunalpolitiker/innen die das schon in Kraft gesetzte Konzept wieder zur Diskussion auf

den Tisch ihrer Kreistage legen.

Nach Selbstauskunft der Firma hat diese ca 50 Konzepte für Kreise bisher abgeliefert.



Kann es sein, dass Ana....u. Konz.......die Seite geändert hat?

petraW
[Schüler]

1. August 2013

Hier noch eine Stellung der Firma zu dem Urteil von Dessau. Eine 

Bewertung dazu spare ich mir. Diese soll sich jeder selber machen.

Analyse___Konzepte_-_Anmerkungen_zum_Urteil_SG_Dessau-Rosslau_S_11_AS_2430_11.pdf

(https://www.analyse-konzepte.de/fileadmin/aundk/KdU-Infos/Analyse___Konzepte_-_Anmerkungen_zum_Urteil_SG_Dessau-

Rosslau_S_11_AS_2430_11.pdf)


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Nein warum ?

Kann es dir aber auch als Anhang einstellen.

Analyse___Konzepte_-_Anmerkungen_zum_Urteil_SG_Dessau-Rosslau_S_11_AS_2430_11.pdf

Quantux
[Gast]

1. August 2013

petraW schrieb: (index.php?page=Thread&postID=65101#post65101)

Kann es sein, dass Ana....u. Konz.......die Seite geändert hat?



Diese Stellungnahme ist allerliebst.

Anmerkung 1 bis x: Das SG ist doof. Oder: stimmt doch gar nicht, ätschi!

Die Originaldaten hat der Beklagte nicht vorgelegt. Aber wir haben sie doch erhoben! Grummel!

Anmerkung neun zeigt, wo sich da der Geist der Ersteller verbogen hat. Gerade in diesem Punkt ist die Argumentation schlüssig.

Nett ist auch, das mit den 11 freigewordenen Wohnungen mit 50 qm, wo nur eine den Kriterien entsprach, also den selbst

erhobenen Richtlinien für die KDU. Aber alle 11 fließen in die Berechnung mit ein. Ganz schön daneben.

Sehr gut gefiel mir auch: "Das sollte höchstrichterlich entschieden werden." Sowas aber auch! 

Ich denke, der Kreis sollte ein schlüssiges Konzept erstellen, das vom Gericht nicht beantstandet wird, oder einfach auf

Kostensenkungsaufforderungen verzichten. Was diese Fa. dazu sagt ist eigentlich wurscht - so lange der nächste Auftrag nicht

wieder an die geht.

Piedro
[Profi]

1. August 2013



Während der Sitzung des öffentliches Beirats in Beeskow erwähnte der stellvertretende JC-leiter Herr B. das Ministerium für Bauen

und Verkehr und......

Auf diesen Seiten fand ich gerade etwas sehr Interessantes über Analyse & Konzepte: Wohnungspolitischer Kompass 2009

Zum Lesen bin ich noch nicht gekommen, muss auch gleich weg. Sind zwar sehr viele Seiten zu lesen, aber mich interessieren Eure

Meinungen dazu.

:4e Euch schon jetzt

Dateien

WohnungspolitischerKompass2009.pdf

(951,61 kB, 20 mal heruntergeladen, zuletzt: 30. Oktober 2014)

petraW
[Schüler]

KDU/Wohnungspolitischer Kompass 2009
9. November 2013

Wie schon hier und auch an anderer Stelle gesagt ist das was Analyse & Konzept als schlüssiges Konzept verkauft schon mehrfach

von Sozialgerichten gekippt worden. Das was in der pdf steht ist noch älter als das was schon gekippt wurde und dürfte keiner

Überprüfung standhalten.

Quantux
[Gast]

11. November 2013
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@Quantux

Die pdf enthält nicht das schlüssige Konzept. Dieser Wohnungspolitische Kompass wurde vor Erstellung des Mietkonzeptes erstellt,

den ich mir jetzt durchlas.

Vieles, das Meiste davon verstehe ich nicht, aber mir viel auf, dass der Datenschutz in diesem Wohn.......Kompass keine Rolle

spielt. Ganz im Gegenteil zum schlü....Konzept, wo man den Datenschutz eine ganze Seite nach der Einleitung widmete und

anscheinend sehr wichtig nahm. (Meine Meinung:Wichtig jedoch nur, weil nach Mietdatenvernichtung es Niemandem mehr möglich

sein sollte, die ermittelten Werte nachvollziehen und somit überprüfen zu können.) 

Auf der Seite 55 des Wohn....Kompasses fielen mir zwei Zahlen auf. Von den Umzugswilligen gaben 29 % an, eine 2-Raumwohnung

und 36 % eine 3-Raumwohnung zu suchen. Nach diesen Wohnungsgrößen besteht also eine sehr große Nachfrage (65 % der

Befragten). So erkläre ich mir nun, dass es keine, für eine Person angemessene, Wohnung von 50m² gibt. Große Nachfrage, also

hohe Mieten. Selbst die 1-Raumwohnungen liegen bereits über der angemessenen BKM.

Ich glaube, hier wird mit aller Macht versucht, AlG II-empfänger in die "letzten Löcher" zu stecken.

petraW
[Schüler]

11. November 2013

Liebe Petra,

mir ist voll und ganz bewußt das dieses Pdf nicht das Konzept enthält. Kann es ja auch nicht da hier immer auf die entsprechende

Kommune abgestellt werden muss. Aber es zeigt zum Teil auf wie diese Firma arbeitet.

Quantux
[Gast]

11. November 2013

Weiterführende Threads: 

KDU - schlüssiges Konzept von Analyse § Konzept am Beispiel des Landkreis Meißen, - Wirklich schlüssig ? - Kosten der Unterkunft -

Sozialkritische Erwerbslosengemeinschaft

(http://www.elo-forum.info/board16-alg-ii/board8-kosten-der-unterkunft/5346-kdu-schl%C3%BCssiges-konzept-von-analyse-%C2%A7-konzept-am-

beispiel-des-landkreis-mei%C3%9Fen-wirklich-schl%C3%BCssig/)

Angebliches schlüssiges Konzept nach BSG und wie man dies widerlegen kann. - Kosten der Unterkunft - Sozialkritische

Erwerbslosengemeinschaft

(http://www.elo-forum.info/board16-alg-ii/board8-kosten-der-unterkunft/5254-angebliches-schl%C3%BCssiges-konzept-nach-bsg-und-wie-man-dies-

widerlegen-kann/)

Ein weiteres Urteil das die Schlüssigkeit des konzepts von Analyse & Konzepte in Frage stellt:

1. Instanz Sozialgericht Leipzig S 15 AS 3146/13 ER 17.10.2013 

2. Instanz Sächsisches Landessozialgericht L 7 AS 1826/13 B ER 23.01.2014 

I. Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Sozialgerichts Leipzig vom 17. Oktober 2013 wird mit der Maßgabe

zurückgewiesen, dass es sich um eine vorläufige Zusicherung handelt.

II. Der Antragsgegner trägt auch die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Antragstellerin für das Beschwerdeverfahren.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes über die vorläufige Erteilung einer Zusicherung zum Umzug

in die Wohnung S in L.

Die 1952 geborene Antragstellerin steht beim Antragsgegner im dauerhaften Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB II). Sie wohnt derzeit noch in der 64,77 m² großen Wohnung S in L , für die eine Gesamtmiete in Höhe von

monatlich 528,23 EUR anfällt. Am 20.08.2013 informierte sie den Antragsgegner über den Auszug ihres Sohnes R S zum 01.10.2013 aus

ihrer Wohnung. Mit Schreiben vom 21.08.2013 forderte der Antragsgegner die Antrag¬stellerin auf, zum 01.04.2014 die Kosten ihrer

Unterkunft und Heizung abzusenken.

Quantux
[Gast]

10. Februar 2014
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Am 13.09.2013 beantragte die Antragstellerin beim Antragsgegner die Erteilung der Zusicherung zum Umzug in die Wohnung S in L

und legte ein Mietangebot der Baugenossenschaft L e.G. vor. Die Wohnung sei 47,75 m2 groß, die Kaltmiete betrage 277,00 EUR

monatlich, die Betriebskostenvor¬auszahlung 44,00 EUR monatlich und die Heizkostenvorauszahlung 36,00 EUR pro Monat. Diesen

Antrag lehnte der Antragsgegner mit Bescheid vom 20.09.2013 ab. Den Widerspruch der Antragstellerin wies der Antragsgegner mit

Widerspruchsbe¬scheid vom 30.09.2013 zurück. Gegen die Ablehnung hat die Antragstellerin Klage zum Sozialgericht Leipzig (S 15

AS 3153/13) erhoben.

Am 30.09.2013 hat sie beim Sozialgericht Leipzig (SG) einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt. Sie begehre

die vorläufige Zusicherung zum Umzug in die S in L. Die Kosten der Unterkunft seien angemessen. Die Richtlinie zu den Kosten der

Unterkunft der Stadt L sei rechtswidrig, es seien die Werte der Wohngeldtabelle zugrunde zu legen. Das Wohnungsangebot des

Vermieters für die Wohnung in der S gelte lediglich bis Ende Oktober 2013.

Der Antragsgegner hat erwidert, der Umzug sei zwar erforderlich, das Wohnungsangebot entspreche aber nicht den

Angemessenheitskriterien der Stadt L.

Das SG hat mit Beschluss vom 17.10.2013 den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin

zuzusichern, die Aufwendungen für die Wohnung in der S in L in Höhe von monatlich 357,00 EUR (Kaltmiete in Höhe von 277,00

EUR, Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 44,00 EUR und Heizkostenvorauszahlung in Höhe von 36,00 EUR) zu übernehmen.

Sowohl Anordnungsanspruch als auch Anordnungsgrund seien glaubhaft gemacht. Die Antragstellerin erfülle die Grundvoraussetzungen

der §§ 7, 8, 9 und 19 SGB II. Zwischen den Beteiligten sei unstreitig, dass der Umzug erforderlich sei, weil die Antragstellerin auf

Dauer nicht in der zu großen und zu teuren Wohnung S in L wohnen könne. Der Antragsgegner habe die Antragstellerin mit Schreiben

vom 21.08.2013 aufgefordert, die Kosten ihrer Unterkunft und Heizung abzusenken. Die Kosten der Unterkunft für die neue Wohnung

in der S in L seien angemessen im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Die Richtlinie der Stadt L vom 18.09.2012 entspreche nicht

den Anforderungen an ein schlüssiges Konzept im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG). Nach dem Urteil des

BSG vom 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R könne ein schlüssiges Konzept sowohl auf Wohnungen aus dem Gesamtwohnbestand

(einfacher, mittlerer, gehobener Standard) als auch auf Wohnungen nur einfachen Standards abstellen. Lege ein

Grundsicherungsträger seinen Daten nur die Wohnungen des sogenannten einfachen Standards zugrunde, müsse er nachvollziehbar

offenlegen, nach welchen Gesichtspunkten er dabei die Auswahl getroffen habe. In diesem Fall sei als Angemessenheitsgrenze der

Spannoberwert, das heißt der obere Wert der ermittelten Mietpreisspanne, zugrunde zu legen. Der von der Stadt L in der Richtlinie

vom 18.09.2012 festgelegte Eckwert aus dem operativen Datensatz von 4,24 EUR je m² entspreche als Mittelwert nicht dieser

Maßgabe (vgl. SG Leipzig, Entscheidungen vom 30.11.2012 – S 26 AS 3505/12 ER; vom 11.03.2013 – S 26 AS 312/13 ER; vom

02.05.2013 – S 25 AS 2006/12). So setze sich der in dem operativen Datensatz ausgewählte Wohnungsbestand für die Ermittlung der

angemessenen Mietwerte nur aus Wohnungen von Leistungsempfängern nach dem SGB II zusammen. Das BSG habe im Urteil vom

06.10.2010 – B 14 AS 131/10 R ausgeführt, dass – wenn nur Wohnungen von Leistungsempfängern nach dem SGB II als Datengrundlage

herangezogen würden und von den so erhaltenen Werten nochmals der Durchschnitt gebildet werde – sich ein nicht akzeptabler

Angemessenheitswert ergebe. Wenn der Leistungsträger – wie vorliegend – bei der Datenerhebung nur die Wohnungen einfachen

Standards zugrunde lege, müsse er als Angemessenheitsgrenze die obere Preisgrenze dieses Segments wählen. Inwiefern nun die

Heranziehung des unteren Spannwerts für einfachen Wohnraum für 4,24 EUR je m² diesen Zirkelschluss vermeiden solle, sei nicht

nachvollziehbar (vgl. SG Leipzig, Entscheidung vom 30.11.2012 – S 26 AS 3505/12 ER und vom 06.03.2012 – S 25 AS 641/12 ER). Der

Antragsgegner habe nach der Richtlinie vom 18.09.2012 zwar ab 01.10.2012 die nach seiner Ansicht angemessenen Kosten der

Unterkunft und Heizung leicht erhöht, jedoch sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass im Vergleich zur Richtlinie vom

31.05.2011 die vom SG geäußerten Zweifel an der Schlüssigkeit des Konzepts beseitigt worden wären. Es sei immer noch nicht

nachvollziehbar, dass der Berechnung ein schlüssiger operativer Datensatz zugrunde gelegt worden sei, insbesondere dass – wie der

Antragsgegner behaupte – der Median aus dem operativen Datensatz in Höhe von 4,24 EUR pro m² zu 80 % aus Wohnungen des

einfachen Standards und mindestens zu 20 % des mittleren und gehobenen Standards gebildet worden sei. Auch die Heranziehung

des so genannten Quantils aus dem Mietspiegel 2012 in Höhe von 4,71 EUR pro m², aus dem sich unter Berücksichtigung des

operativen Datensatzes eine Angemessenheitsgrenze von nunmehr 4,48 EUR pro m² ab 01.10.2012 ergeben solle, vermöge das SG

nicht nachzuvollziehen (vgl. SG Leipzig, Entscheidungen vom 26.10.2012 – S 14 AS 3947/12 ER; vom 11.03.2013 – S 26 AS 312/13 ER;

vom 02.05.2013 – S 25 AS 2006/12). Zudem bestünden Zweifel, ob überhaupt in ausreichenden Maße Wohnungen zu dem nach dem

Mietspiegel 2012 im Mittelwert angegebenen Quadratmeterpreis zur Verfügung stünden (vgl. SG Leipzig, Beschluss vom 11.03.2013 –

S 26 AS 312/13 ER). Liege ein schlüssiges Konzept nicht vor, würden die angemessenen Kosten der Unterkunft nach der Tabelle zu §

12 Wohngeldgesetz (WoGG) begrenzt (BSG, Urteil vom 17.12.2009 – B 4 AS 50/09 R). Im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes

könne auf die Angemessenheitsobergrenze nach dem Tabellenwert des § 12 WoGG – rechte Spalte – abgestellt werden (Sächsisches

Landessozialgericht (SächsLSG), Beschluss vom 05.04.2012 – L 7 AS 425/11 B ER, Juris). Danach sei für einen Ein-Personen-Haushalt

(bei Mietstufe III) eine Bruttokaltmiete in Höhe von monatlich 330,00 EUR angemessen. Hinzu kämen die angemessenen Heizkosten.

Die Kosten der Antragstellerin für die Bruttokaltmiete beliefen sich jedoch insgesamt monatlich nur auf 321,00 EUR, so dass sie nach

dem Wohngeldgesetz angemessen seien. Die Antragstellerin habe auch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Die

Eilbedürftigkeit des Antrags auf Sicherung zur Übernahme der Wohnkosten sei jedenfalls deshalb gegeben, weil das derzeit noch

offene Wohnungsangebot bei Abwarten des Abschlusses des Hauptsacheverfahrens für die Antragstellerin nicht mehr verfügbar wäre

(SächsLSG, Beschluss vom 05.04.2012 – L 7 AS 425/11 B ER, Juris). Die Reservierung der Wohnung S gelte nur bis Ende Oktober 2013.

Gegen den dem Antragsgegner am 21.10.2013 zugestellten Beschluss hat er am 05.11.2013 Beschwerde beim SächsLSG eingelegt. Die

angemessene Wohnfläche für die Antragstellerin betrage 45 m² (SächsLSG, Beschluss vom 29.05.2012 – L 7 AS 24/12 B ER). Örtlicher

Vergleichsraum sei das Gebiet der Stadt L. Zum 01.10.2012 sei die Verwaltungsrichtlinie der Stadt L "Kosten der Unterkunft" in Kraft
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getreten. Die Verwaltungsrichtlinie erfülle die Anforderungen an ein schlüssiges Konzept. Gegenstand für die Ermittlung der

angemessenen Unterkunftskosten sei der einfache Standard, wobei der Eckwert der angemessenen Kaltmiete aus dem gewichteten

Mittelwert der Kosten aller Hilfeempfänger aller Haushalte und des aktuellen Mietspiegels ermittelt werde. Dieser betrage im

streitgegenständlichen Zeitraum 4,48 EUR/m². Hinsichtlich der kalten Betriebskosten sei auf den jeweils aktuellen Mittelwert der

Betriebskostensammlung des Sozialamts zurückzugreifen. Dieser betrage 1,33 EUR je m². Unter Berücksichtigung der vorstehenden

Grundsätze ergebe sich für einen Ein-Personen-Haushalt eine angemessene Bruttokaltmiete von 261,45 EUR (45 m² x 4,48 EUR + 45

m² x 1,33 EUR). Die Heizkosten würden nach dem schlüssigen Konzept unter Bezugnahme auf die Datensammlung der

Betriebskostenbroschüre in Höhe von maximal 1,20 EUR/m², mithin monatlich 54,00 EUR (45 m² x 1,20 EUR) festgesetzt. Die

Heizkosten der neuen Wohnung der Antragstellerin lägen mit monatlich 36,00 EUR unter diesem Wert. Es errechne sich somit eine

als angemessen anerkennungsfähige monatliche Bruttowarmmiete der Antragstellerin von 297,45 EUR (261,45 EUR Bruttokaltmiete +

36,00 EUR Heizkosten). Der Mittelwert aus dem operativen Datensatz sei nicht der abschließende angemessene Eckwert. Der

Mittelwert aus dem operativen Datensatz besage, dass alle Bedarfsgemeinschaften im Durchschnitt eine bestimmte Kaltmiete pro

m² bezahlten. Dies sei für die weitere Angemessenheitsermittlung der "Ist-Wert" und funktional für die weitere Berechnung ein

unterer Schwellenwert. Zur Verifizierung werde der errechnete Mittelwert des operativen Datensatzes (Altmieten) mit dem

Durchschnittswert des aktuellen Mietspiegels, das seien 5,00 EUR (Neumieten) über alle Wohnungsstandards (einfach bis Luxus), in

Beziehung gesetzt. Nahezu 80 % aller Mieten von SGB II-Empfängern lägen unter der Marke von 5,00 EUR des Mietspiegels. Wenn der

Mittelwert des operativen Datensatzes über eine Zahlenreihe gerechnet werde, bei der 80 % mindestens den einfachen

Wohnungsstandard erfüllten und mindestens 20 % einen höheren Wohnungsstandard abbildeten, dann könne der gefundene Wert, der

die Kosten für einfachen Standard der Leistungsberechtigten abbilden solle, nicht zu niedrig angesetzt sein. Nicht auszuschließen sei

hingegen, dass der Wert für nur einfachen Wohnungsstandard in Wahrheit noch niedriger liege. Höher als 5,00 EUR könne er nicht

liegen, weil einfacher Standard das untere Preissegment beschreibe und das untere Preissegment niemals höher sein könne als der

Durchschnitt über alle Preissegmente. Es sei denn, man wolle ernsthaft behaupten, dass 80 % aller in L existierenden Wohnungen

überhaupt nur einfachen Standard haben und die verbleibenden 20 % den mittleren, gehobenen und Luxusstandard umfassten.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beschluss des Sozialgerichts Leipzig vom 17.10.2013 aufzuheben und den Antrag abzulehnen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Sie erachtet den erstinstanzlichen Beschluss für zutreffend.

Der Antragsgegner hat der Antragstellerin mit Bescheid vom 29.11.2013 für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.03.2014 Leistungen

zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 919,23 EUR (Regelleistung in Höhe von 391,00 EUR; Kosten der Unterkunft und

Heizung in Höhe von 528,23 EUR) und für den Zeitraum vom 01.04.2014 bis 30.06.2014 in Höhe von 712,56 EUR (Regelleistung in

Höhe von 391,00 EUR; Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 321,56 EUR) bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 12.12.2013

hat er die Bewilligung für den Zeitraum vom 01.03.2014 bis 30.06.2014 in Höhe von 688,45 EUR monatlich (Regelleistung 391,00 EUR,

Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 297,45 EUR) vorgenommen.

Dem Senat liegen die Verfahrensakten des Antrags- und des Beschwerdeverfahrens sowie die Verwaltungsakte des Antragsgegners

vor.

II.

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist nicht begründet. Zu Recht hat das SG mit Beschluss vom 17.10.2013 den

Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, den Antragstellern die vorläufige Zusicherung der Übernahme der

Kosten der Unterkunft und Heizung für die Wohnung S in L zu erteilen.

Der Antragstellerin steht ein Anspruch auf Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung zu.

Nach § 86 b Abs. 2 Satz 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) können die Gerichte auf Antrag, der gemäß § 86 b Abs. 3 SGG bereits vor

Klageerhebung zulässig ist, zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis eine Einstweilige

Anordnung erlassen, wenn die Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Dazu ist gemäß § 86 b Abs. 2 Satz 4

SGG i. V. m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung (ZPO) sowohl der durch die Anordnung zu sichernde, im Hauptsacheverfahren geltend

gemachte Anspruch (Anordnungsanspruch) als auch der Grund, weshalb die Anordnung ergehen und dieser Anspruch vorläufig bis zur

Entscheidung der Hauptsache gesichert werden soll (Anordnungsgrund), glaubhaft zu machen.

1. Die Antragstellerin hat einen Anordnungsanspruch für den Umzug in die neue Wohnung glaubhaft gemacht. Nach § 22 Abs. 4 SGB II

soll die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person die Zusicherung des für die Leistungserbringung bisher örtlich zuständigen

kommunalen Trägers zur Berücksichtigung der Aufwendungen für die neue Unterkunft vor Abschluss eines Vertrages über eine neue

Unterkunft einholen. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist und die

Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II wird nur der bisherige Bedarf für Unterkunft

und Heizung anerkannt, wenn sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und
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Heizung erhöhen.

Das Erfordernis, die vorherige Zusicherung des kommunalen Trägers gemäß § 22 Abs. 4 Satz 1 SGB II einzuholen, ist lediglich eine

Obliegenheit des Leistungsempfängers, stellt also keine Anspruchsvoraussetzung dar (BSG, Urteil vom 30.08.2010 - B 4 AS 10/10 R,

RdNrn. 17, 18; BSG, Urteil vom 07.11.2006 - B 7b AS 10/06 R, RdNr. 27; SächsLSG, Beschluss vom 04.03.2011 - L 7 AS 753/10 B ER). §

22 Abs. 4 Satz 1 SGB II kommt nach der Rechtsprechung des BSG jedoch die Funktion zu, vor einem Umzug zu klären, ob die

höheren Kosten der Unterkunft und Heizung übernommen werden (BSG, Urteil vom 30.08.2010, a.a.O., RdNr. 17). Die Regelung

dient dem Schutz der Hilfebedürftigen vor den weitreichenden Konsequenzen des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II, die in der nur gekürzten

Übernahme der tatsächlichen angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung ohne Übergangsfrist bestehen (BSG, Urteil vom

30.08.2010, a.a.O.). Den Leistungsberechtigten steht jedoch auch bei fehlender Zusicherung nach § 22 Abs. 4 Satz 1 SGB II dem

Grunde nach ein Anspruch auf Übernahme der angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.

1 Satz 1 SGB II zu (SächsLSG, a.a.O.; SächsLSG, Beschluss vom 12.03.2012 – L 7 AS 985/11 B ER).

Zur Erteilung der Zusicherung im Sinne des § 22 Abs. 4 Satz 1 SGB II ist der kommunale Träger nach Satz 2 der Vorschrift lediglich

verpflichtet, wenn die Kosten der neuen Unterkunft ihrerseits angemessen sind und der Umzug erforderlich ist. Umgekehrt bedeutet

dies, dass auch nur bei Vorliegen beider Voraussetzungen ein Anspruch auf Erteilung der Zusicherung besteht. Ein Umzug ist

erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch ein

Nichtleistungsempfänger leiten lassen würde (SächsLSG, Beschluss vom 12.03.2012, a.a.O.; LSG Baden-Württemberg, Urteil vom

08.12.2009 - L 2 AS 4587/09, juris, RdNr. 43; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 10.11.2009 - L 29 AS 1196/09 B ER, juris, RdNr.

29).

Unter Beachtung dieser Maßgaben hat die Antragstellerin vorliegend einen Anordnungsanspruch für den Umzug in die neue Wohnung

glaubhaft gemacht.

a) Der Umzug ist vorliegend erforderlich, er dient nämlich der Reduzierung der Kosten der Unterkunft. Für die bisherige Wohnung

fallen Bedarfe für der Unterkunft und Heizung in Höhe von 528,23 EUR/Monat an. Für die neue Wohnung sind Bedarfe für Unterkunft

und Heizung in Höhe von 357,00 EUR/Monat zu zahlen. Von dem Grund des Umzugs, die monatlichen Wohnungskosten zu reduzieren,

würde sich auch ein Nichtleistungsempfänger leiten lassen. Zudem hat der Antragsgegner die Antragstellerin mit Schreiben vom

21.08.2013 zur Reduzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung aufgefordert.

b) Die Kosten der neuen Wohnung sind nach der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes vorzunehmenden summarischen

Prüfung auch angemessen.

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II in der seit 01.04.2011 geltenden Fassung werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der

tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Die Angemessenheit der Aufwendungen für die Unterkunft ist

nach der Rechtsprechung des BSG in einem mehrstufigen Verfahren zu bestimmen (BSG, Urteile vom 12.06.2013 – B 14 AS 60/12 R,

RdNr. 18 und vom 26.05.2011 – B 14 AS 132/10 R, RdNrn. 17 ff.): "Die abstrakt angemessene Leistung für die Unterkunft ist in einem

mehrstufigen Verfahren zu ermitteln: a) Zunächst ist die angemessene Wohnungsgröße zu bestimmen. b) Alsdann ist der

maßgebliche örtliche Vergleichsraum festzulegen. c) Im nächsten Schritt ist unter Berücksichtigung des angemessenen einfachen

Wohnungsstandards festzustellen, welche Nettokaltmiete pro qm Wohnfläche für die angemessene Wohnungsgröße auf dem

Wohnungsmarkt des maßgeblichen Vergleichsraumes zu zahlen ist, um die nach der Produkttheorie angemessene Nettokaltmiete zu

ermitteln. d) Zu der so ermittelten Nettokaltmiete sind noch die kalten Betriebskosten hinzuzurechnen." (vgl. auch BSG, Urteil vom

22.08.2012 – B 14 AS 13/12 R, RdNr. 14)

Nach der Rechtsprechung des BSG, der sich der Senat anschließt, sind bei der Ermittlung der angemessenen Bruttokaltmiete

folgende Grundsätze zu berücksichtigen:

Es ist ein einfacher, im unteren Marktsegment liegender Standard zugrunde zu legen; die Wohnung muss hinsichtlich ihrer

Ausstattung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen entsprechen und darf keinen gehobenen

Wohnungsstandard aufweisen, wobei es genügt, "dass das Produkt aus Wohnfläche und Standard, das sich in der Wohnungsmiete

niederschlägt, angemessen ist" (BSG, Urteile vom 20.12.2011 – B 4 AS 19/11 R, RdNr. 20; vom 11.12.2012 – B 4 AS 44/12 R, RdNr. 13;

vom 22.03.2012 – B 4 AS 16/11 R, RdNr. 12; vom 13.04.2011 – B 14 AS 106/10 R, RdNr. 23). Die festgelegte angemessene

Referenzmiete oder die Mietobergrenze muss so gewählt werden, "dass es dem Hilfebedürftigen möglich ist, im konkreten

Vergleichsraum eine ‚angemessene’ Wohnung anzumieten" (BSG, Urteil vom 19.10.2010 – B 14 AS 2/10 R, RdNr. 19).

Nach diesen inhaltlichen Vorgaben hat die Festlegung der Mietobergrenze auf der Grundlage eines schlüssigen Konzepts zu erfolgen.

Das Konzept des Grundsicherungsträgers muss hinreichende Gewähr dafür bieten, dass es die aktuellen Verhältnisse des örtlichen

Wohnungsmarkts wiedergibt (BSG, Urteile vom 20.08.2009 – B 14 AS 65/08 R, RdNr. 16; Urteil vom 18.02.2010 – B 14 AS 73/08 R,

RdNr. 26). Das "schlüssige Konzept" muss bereits im Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung vorliegen (BSG, Urteile vom 19.10.2010 –

B 14 AS 2/10 R, RdNr. 21 und vom 19.10.2010 – B 14 AS 65/09 R, RdNr. 28). Es müssen darin "die Faktoren, die das Produkt

‚Mietpreis’ bestimmen, in die Auswertung eingeflossen sein. Zu diesen Faktoren zählen im Regelfall zumindest der Standard, die

Größe und die Ausstattung der Wohnung, wobei sich der Standard nach Lage der konkreten Verhältnisse auch im Jahr des ersten

Bezugs bzw. der letzten Renovierung ausdrücken kann" (BSG, Urteil vom 20.08.2009 – B 14 AS 65/08 R, RdNr. 16). Das BSG hat die

Anforderungen an ein schlüssiges Konzept im Urteil vom 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R, RdNrn. 18 ff. folgendermaßen definiert: "Dabei

muss der Grundsicherungsträger nicht zwingend auf einen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel iS der §§ 558c und 558d BGB
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abstellen (vgl Urteil des 7b. Senats vom 7.11.2006 - B 7b AS 18/06 R, BSGE 97, 254 = SozR 4-4200 § 22 Nr 3; BSG, Urteil vom

18.6.2008 - B 14/7b AS 44/06 R = juris RdNr 7). Entscheidend ist vielmehr, dass den Feststellungen des Grundsicherungsträgers ein

Konzept zu Grunde liegt, dieses im Interesse der Überprüfbarkeit des Ergebnisses schlüssig und damit die Begrenzung der

tatsächlichen Unterkunftskosten auf ein ‚angemessenes Maß’ hinreichend nachvollziehbar ist.

Ein Konzept ist ein planmäßiges Vorgehen des Grundsicherungsträgers im Sinne der systematischen Ermittlung und Bewertung

genereller, wenngleich orts- und zeitbedingter Tatsachen für sämtliche Anwendungsfälle im maßgeblichen Vergleichsraum und nicht

nur ein punktuelles Vorgehen von Fall zu Fall.

Schlüssig ist das Konzept, wenn es mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllt: - Die Datenerhebung darf ausschließlich in dem

genau eingegrenzten und muss über den gesamten Vergleichsraum erfolgen (keine Ghettobildung), - es bedarf einer

nachvollziehbaren Definition des Gegenstandes der Beobachtung, zB welche Art von Wohnungen - Differenzierung nach Standard

der Wohnungen, Brutto- und Nettomiete (Vergleichbarkeit), Differenzierung nach Wohnungsgröße, - Angaben über den

Beobachtungszeitraum, - Festlegung der Art und Weise der Datenerhebung (Erkenntnisquellen, zB Mietspiegel), - Repräsentativität

des Umfangs der eingezogenen Daten, - Validität der Datenerhebung, - Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer

Grundsätze der Datenauswertung und - Angaben über die gezogenen Schlüsse (zB Spannoberwert oder Kappungsgrenze). Bislang hat

der Gesetz- und Verordnungsgeber davon abgesehen, der Verwaltung normative Vorgaben darüber zu machen, wie sie die

Angemessenheitsgrenze ermittelt. Die Verwaltung ist daher bis auf Weiteres nicht auf eine bestimmte Vorgehensweise festgelegt.

Sie selbst kann auf Grund ihrer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten am besten einschätzen, welche Vorgehensweise sich für eine

Erhebung der grundsicherungsrechtlich erheblichen Daten am besten eignen könnte. So kann es je nach Lage der Dinge etwa

ausreichend sein, die erforderlichen Daten bei den örtlichen Wohnungsbaugenossenschaften zu erheben, wenn die für

Hilfeempfänger in Betracht kommenden Wohnungen zum größten Teil im Eigentum dieser Genossenschaften steht. Hingegen sind

derartige Auskünfte allein nicht ausreichend, wenn die Genossenschaften über keinen ins Gewicht fallenden Anteil am

Wohnungsbestand des Vergleichsraumes verfügen und eine Mietpreisabfrage keine valide Datengrundlage für die

Angemessenheitsgrenze ergeben kann. Ein schlüssiges Konzept kann sowohl auf Wohnungen aus dem Gesamtwohnungsbestand

(einfacher, mittlerer, gehobener Standard) als auch auf Wohnungen nur einfachen Standards abstellen. Legt der

Grundsicherungsträger seiner Datenerhebung nur die Wohnungen so genannten einfachen Standards zu Grunde, muss er

nachvollziehbar offen legen, nach welchen Gesichtspunkten er dabei die Auswahl getroffen hat. In diesem Fall ist als

Angemessenheitsgrenze der Spannenoberwert, dh der obere Wert der ermittelten Mietpreisspanne zu Grunde zu legen."

Gemessen an diesen Vorgaben der Rechtsprechung des BSG ergibt sich für die Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft

für den Ein-Personen-Haushalt der Antragstellerin in der Stadt L durch den Antragsgegner Folgendes:

Eine Überprüfung des Konzepts der Stadt L auf seine Schlüssigkeit (vgl. zur Prüfung der Schlüssigkeit des Konzepts der

Landeshauptstadt D SächsLSG, Urteil vom 19.12.2013 - L 7 AS 637/12 juris-Veröffentlichung vorgesehen) ist im Rahmen des hiesigen

Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes und angesichts des unmittelbar bevorstehenden Umzugs der Antragstellerin nicht

möglich (vgl. Ermittlungen des Senats zu dieser Frage im Hauptsacheverfahren L 7 AS 725/13). Die vom SG im zugrunde liegenden

Beschluss und anderen Entscheidungen (u.a. Urteil vom 02.05.2013 – S 25 AS 2006/12) vorgenommenen Beanstandungen, - die

verwendeten Daten des operativen Datensatzes seien dem Gericht nicht übermittelt worden; - es fehle die Angabe zum

Beobachtungszeitraum im Konzept der Stadt L ; - die Stadt L habe nicht nur Wohnungen einfachen Standards untersucht, sondern

auch Wohnungen mittlerer und gehobener Ausstattung der Leistungsempfänger; entschließe sich der Grundsicherungsträger zu einer

Untersuchung der Wohnungen einfachen, mittleren und gehobenen Standards müsse eine Betrachtung des Gesamtwohnungsbestandes

der Stadt, nicht lediglich der Wohnungen der Leistungsbezieher erfolgen; - der aus dem operativen Datensatz gewonnene

Mittelwert stelle einen Durchschnittswert der von allen Leistungsempfängern aufzubringenden Kosten der Unterkunft dar; er lasse

außer Acht, dass die Grundmiete pro m2 nach Wohnungsgrößen verschieden sei; daher hätten der Berechnung differenzierte

Mittelwerte für verschiedene Wohnungsgrößen zugrunde gelegt werden müssen; - die konkrete Verfügbarkeit von Wohnungen zu

den von der Stadt L als angemessen angesehenen Werten sei weder nachgewiesen noch glaubhaft gemacht, erfordern umfangreiche

Ermittlungen, die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht durchgeführt werden können. Eine teilweise Bestätigung des

Konzepts im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes – wie zum Konzept der Landeshauptstadt D geschehen (SächsLSG, Beschluss

vom 29.05.2012 – L 7 AS 24/12 B ER, juris, RdNrn. 43 ff.) – kommt hier nicht in Betracht, weil die Beanstandungen die Grundlagen

des Konzepts betreffen. Daher ist im vorliegenden Eilverfahren vielmehr auf die "Angemessenheitsobergrenze" nach dem

Tabellenwert zu § 12 WoGG zuzüglich eines Sicherheitsabschlages abzustellen (so bereits SächsLSG, Beschluss vom 05.04.2012 – L 7

AS 425/11 B ER, juris; BSG, Urteil vom 26.05.2011 – B 14 AS 132/10 R, RdNr. 29; vom 17.12.2009 – B 4 AS 27/09 R, RdNr. 23, 27; vom

18.02.2010 – B 14 AS 73/08 R, RdNr. 29). Daraus ergibt sich als Obergrenze für die angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung

für den 1-Personen-Haushalt der Antragstellerin in der Mietstufe 3 für die Stadt L (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen, Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2009, S. 63) eine Grundmiete einschließlich Nebenkosten

ohne Heizkosten in Höhe von monatlich 330,00 EUR. Diesem Betrag ist ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 10 % hinzuzurechnen

(BSG, Urteil vom 12.12.2013 – B 4 AS 87/12 R, Terminbericht). Angemessen sind daher, unter Beachtung dieser Maßgaben, Kosten

der Unterkunft (ohne Heizkosten) in Höhe von 363,00 EUR monatlich. Da die Gesamtkosten der Unterkunft und Heizung der

Antragstellerin (eingeschlossen der Heizkosten) sogar unter diesem Wert liegen und 357,00 EUR betragen, war der

Anordnungsanspruch gegeben.

2. Zu Recht hat das SG einen Anordnungsgrund bejaht. Ein solcher besteht, wenn der Betroffene bei Abwarten bis zur Entscheidung

der Hauptsache Gefahr laufen würde, seine Rechte nicht mehr realisieren zu können, oder gegenwärtige schwere unzumutbare

rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile erlitte. Die individuelle Interessenslage des Betroffenen - unter Umständen auch unter
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Berücksichtigung der Interessenslage des Antragsgegners und der Allgemeinheit - muss es unzumutbar erscheinen lassen, den

Betroffenen zur Durchsetzung seines Anspruchs auf das Hauptsacheverfahren zu verweisen.

In einem auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gerichteten Verfahren beurteilt sich das Vorliegen eines Anordnungsgrundes

grundsätzlich nach dem Zeitpunkt, in dem das Gericht über den Antrag entscheidet. Im Beschwerdeverfahren ist dies grundsätzlich

der Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung, (vgl. SächsLSG, Beschluss vom 30.06.2008 - L 2 B 331/08 AS-ER m.w.N.).

Eilbedürftigkeit liegt – wie vom SG zutreffend angenommen – vor, da das offene Wohnungsangebot für die Wohnung S in L lediglich

zeitlich befristet besteht und bei Abwarten des Abschlusses des Hauptsacheverfahrens in einem bis zwei Jahren voraussichtlich

nicht mehr verfügbar wäre (SächsLSG, Beschluss vom 05.04.2012 – L 7 AS 425/11 B ER, juris) sowie der Antragsgegner die

Antragstellerin zur Kostensenkung mit Wirkung ab 01.04.2014 aufgefordert hat.

Nach alledem war die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

3. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 193 SGG.

Der Beschluss ist gemäß § 177 SGG unanfechtbar.

Weinholtz Brügmann Dr. Anders

Die Ersteller "schlüßiger Konzepte" für die "abstrakte Angemessenheit" arbeiten auf Bestellung. 

Nach meiner persönlichen Wahrnehmung wird auch geliefert, was vermutlich und naheliegend bestellt wurde. 

Bei uns im Kreis war das Ergebnis für 1 Person (bis 52 qm, Marktgebiet 1) nur wenige Euro über der Bruttokaltmiete, die der

Besteller des Konzepts schon im Jahr 2007 als "angemessen" ansah. 

Das widerspricht schon augenscheinlich allen Ergebnissen der Statistikämter von Ländern und Bund bis heute zur Beobachtung der

Märkte in den letzten 5 Jahren!

Nicht genug damit - bei den größeren Wohnungen für 2 bis 5 Personen fand angeblich, so das Ergebnis der "Erhebung" von "A&K"),

sogar eine Senkung der Bruttokaltmiete statt! Echte Rechenkünstler! Ach was! - Meister der Magie !!  

Kennen wir ja schon von der Ermittlung des Regelbedarfs nach den §§ 20 u. 28 SGB II. Herausgekommen ist (nach Herausrechnen von

Pelzmänteln und Luxusyachten aus dem Verbrauchsverhalten des unteren Einkommens-Fünftel !!) und nicht mehr darstellbaren

"Berichtigungen" (Erinnerungslücken der Befragten in der Verhandlung beim BVerfG in Karlsruhe) das, was bestellt war. Das

Zustandekommen war für den 1. Senat des BVerfG also in keiner Weise transparent, nicht nachvollziehbar - trotz oder gerade

wegen intensiven Nachfragen's bei den Vertretern der Bundesregierung.

Dora
[Schüler]

12. Februar 2014

So, habe mir den Wopo Kompass mal durchgelesen und fand etwas sehr Interessantes. Für unsere Gegend errechnete Ana..&

Kon..für 2009 genau die 365,00€ Bruttowarmmiete, die nach Aussage des JC in diesem Jahr angemessen waren. Bei der Umfrage

nach der Größe von gesuchtem Wohnraum kam raus, dass 64 % der Befragten 2- und 3-Raum Wohnungen suchen. Da der größte

Vermieter hier am Ort die Stadt ist, die daran interessiert ist, die KDU so niedrig wie möglich zu halten, kann ich mir sehr gut

vorstellten, dass es sich um ein Gefälligkeitskonzept halten könnte.

Jetzt ist mir auch klar, warum ich bei der Wohnungssuche zu den heutigen nach Ana..& Kon.."ermittelten" angemessenen

Wohnkosten von 290,00€ nur vereinzelt Einraumwohnungen, die allesamt den Durchschnittsquadratmeterpreis von 4,50€ übersteigen

und nur durch die geringeren kalten Nebenkosten angemessen sind, bis max. 38m² finde. Nicht mal eine 40m² große Wohnung

bekommt man hier, obwohl gesagt wird, dass Wohnraum auch bis 50m² angemessen sein soll. Bei gesuchten über 70, der Größe

nach angemessenen, Wohnungen, liegt der Durchschnitt der Kaltmiete bereits bei über 7,00€ und nicht bei 4,50€.

Kein Wunder, dass Ana..& Kon..bei der Erstellung der schlüssigen Konzepte akribisch auf den Datenschutz gesetzt hat.

Nun bin ich auf meinen nächsten Bewilligungsbescheid gespannt.

Zum Schluss noch eine Frage. Wenn die Stadt Eigentümer einer Wohnungsgesellschaft ist, muss sie dann als öffentliche Institution,

Auskunft nach dem IFG geben, welche Mietdaten an Ana..& Kon..bereitgestellt wurden?

petraW
[Schüler]

3. März 2014

Quantux
[Gast]
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Es geht weiter mit den Urteilen gegen die "angeblich" schlüssigen Konzepte von Analyse & Konzepte.

Urteil S 38 AS 3442/13 vom 18.02.2014 des SG Dresden - Urteil liegt noch nicht im Volltext vor.

18. März 2014

19.02.2014 - Pressemitteilung des Sozialgerichts Dresden

Die Deckelung der Unterkunftskosten für Hartz IV-Empfänger in Riesa ist rechtswidrig

Urteil des Sozialgerichts Dresden vom 18. Februar 2014

Die vom Landkreis Meißen für Empfänger von Grundsicherungsleistungen ("Hartz IV") in Riesa erstatteten

Unterkunftskosten sind zu niedrig. Das Konzept des Landkreises entspricht nicht den Anforderungen der Rechtsprechung

des Bundessozialgerichts. Das hat das Sozialgericht Dresden mit am 18. Februar 2014 verkündetem Urteil entschieden.

Die 29 Jahre alte Klägerin ist alleinerziehende Mutter eines 4 Jahre alten Jungen. Sie leben in Riesa in einer 80 m² großen

Wohnung, für die sie eine Bruttokaltmiete von 480 € monatlich zahlen. Der Landkreis Meißen bewilligte für die Kosten

der Unterkunft monatlich 321,60 € im Zeitraum 01.10.2012 bis 31.03.2013.

Das Sozialgericht Dresden hat den Klägern Kosten der Unterkunft in Höhe von 442,20 € zugesprochen. Der Bericht des

Landkreises Meißen zu den KdU-Richtwerten entspricht nicht den Anforderungen der Rechtsprechung des

Bundessozialgerichts. Dieses verlangt seit 2008 von den Behörden, dass sie im Wege eines "schlüssigen Konzepts" die

angemessenen Wohnkosten ermitteln. Hierbei muss auf wissenschaftlicher Basis anhand des örtlichen Wohnmarktes

ermittelt werden, zu welchem Preis Wohnungen im unteren Segment verfügbar sind.

Der Bericht des Landkreises Meißen entspricht, was die Werte für die Stadt Riesa betrifft, diesen Anforderungen nicht.

Nicht nachvollziehbar ist bereits die Bildung eines Vergleichsraumes von Coswig, Meißen, Riesa und Weinböhla. Diese

Städte verfügen über einen Wohnungsmarkt, der nicht vergleichbar ist.

Auch die Festlegung des Wohnungsmarktvolumens ist fehlerhaft erfolgt. Sie beruht auf Schätzungen und nicht auf

wissenschaftlich ermittelten Daten. Daher setzte das Sozialgericht die zu erstattenden Kosten der Unterkunft anhand der

Tabelle zu § 12 Wohngeldgesetz zuzüglich eines Zuschlages von 10 % fest.

Gegen das Urteil hat die Kammer die Berufung zum Sächsischen Landessozialgericht in Chemnitz zugelassen.

Aktenzeichen: S 38 AS 3442/13

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II):

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen

sind.





Aber nicht nur das SG Dresden hat nach vielen anderen Sozialgerichten geurteilt, nein auch zum wiederholten Mal das SG Leipzig.

Allem Anschein nach will man dort nicht einsehen das dieses "Konzept" nicht schlüssig ist.

S 9 AS 261/14 vom 11.03.2014. Das Urteil liegt als pdf Datei vor.

[iframe=900,1200]http://www.elo-forum.info/images/prv/2014-02-13_Urteil_S_9_AS_ 26-14_Schluessiges_Konzept.pdf[/iframe]

Dateien

2014-02-13_Urteil_S_9_AS_ 26-14_Schluessiges_Konzept.pdf

(31,86 kB, 2 mal heruntergeladen, zuletzt: 1. April 2014)

Quantux
[Gast]

18. März 2014

Eigentlich bin ich noch nicht mal mit diesem Urteil einverstanden, da:

Scheinbar
[Anfänger]

18. März 2014

Die Grenze findet sich insoweit in den Tabellenwerten zu § 12 WoGG. Da insoweit eine abstrakte, vom Einzelfall und den
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Mein JC hat dies nämlich genau so übernommen, weil seit vielen Jahren keine, wie auch immer geartete, Vorschrift besteht.

Nachdem das aber NICHT ausreicht, habe ich Klage eingereicht.

Ich weiß nicht, ob das schon mal einem Richter (ausgenommen Aachen) aufgefallen ist, dass das WoGG + 10 % in der jetzigen Form

seit 01.01.2009 existiert?

D. h. nicht nur, dass so angeblich die Mieten in über 5 Jahren nur um 10 % gestiegen sein sollten, 

sondern auch, dass im gleichen Zeitraum pro 3 Jahre eine Mietsteigerung von bis zu 20 % möglich sein soll...

konkreten Umständen im Vergleichsraum unabhängige Begrenzung vorgenommen wird, ist auf den jeweiligen

Höchstbetrag der Ta​belle, also die rechte Spalte, zurückzugreifen. Ferner wird vom BSG ein „Sicherheitszu​schlag" iHv 10

% zum jeweiligen Tabellenwert im Interesse des Schutzes des elementaren Bedürfnisses des Hilfebedürftigen auf

Sicherung des Wohnraumes als erforderlich angese​hen (BSG, Urteil vom 12.12.2013 - B 4 AS 87/12 R, RdNr 27).



Jaaaah, hier im Rhein-Main-Gebiet dürfte es auch in ziemlich allen Kreisen so sein, dass selbst die als angemessen anerkannten

Mieten bereits über der Tabelle zum WoGG liegen und trotzdem noch zu niedrig sind ... Fragt sich was man da beantragen soll,

wenn man gegen das Konzept klagt ... Eigentlich die Übernahme der tatsächlichen Kosten, so lange bis ein schlüssiges Konzept

festgestellt wurde. Oder wenigstens 10% Aufschlag auf die bisherigen Höchstwerte nach Konzept ...

Hat eigentlich mal jemand so was wie eine Liste mit rechtswidrigen Punkten aufgestellt, nach denen man in so einem Konzept auch

als Nicht-Statistiker oder -Mathematiker suchen kann ...?  Weil, offen gestanden, wenn ich in so ein Konzept reinkucke lese ich

lediglich seitenweise Blah ... 

Widerstand

18. März 2014

Teilen

      
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